
Das humanitäre Völkerrecht erkennt Schutzzeichen an, die zeigen, dass Personen und Gegenstände im Sinne des 
humanitären Völkerrechts im Einsatz sind, die nicht an den Kampfhandlungen teilnehmen – z.B. zur Bergung oder 
Versorgung von Verwundeten. Diese Personen und Gegenstände müssen im bewaffneten Konflikt geschützt werden 
und dürfen nicht Ziel direkter Angriffe sein. Anerkannte Schutzzeichen sind insbesondere das Rote Kreuz, der Rote 
Halbmond und der Rote Kristall. drk.de/hvr 

Im humanitären

anerkannt.

Völkerrecht sind
spezifische Schutzzeichen

Auch im Krieg gibt es Regeln!
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